
Vollzug des Kinderschutzgesetzes 

1 Infoveranstaltung "sexuelle Prävention" einfügen 

2 Einladungsschreiben für alle Trainer und Betreuer(einfügen) 

Bundeskinderschutzgesetz 

Gemäß Vollzuq des Kinderschutzgesetzes - § 72 a SGB VIII ist der TSV Münnerstadt zur Einhaltung der 

Vorschriften verpflichtet. 

Jeder ehrenamtliche Mitarbeiter  in der Jugendarbeit des TSV Münnerstadt ist verpflichtet eine 

Selbstverpflichtungserklärung/Ehrenkodex zu unterschreiben und diesen einzuhalten. 

3 Selbstverpflichtungserklärung /Ehrenkodex (einfügen) 

4 Handlungsleitfaden(einfügen) 

 Vertrauenspersonen des TSV Münnerstadt  

 Carolin Seith ; Tel:  

Ahmet Coprak; Tel:  0152-24490488 

Zusätzlich ist in der Mehrzweckhalle  ein „Kümmerkasten“ in der Nähe des Rhönrades am Eingang 

angebracht  welcher von den Vertrauenspersonen betreut wird. 

§ 3 Verpflichtung zur Vorlage von Führungszeugnissen 

Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 2, 4 SGB VIII verpflichtet sich der Träger, nur 

Personen im Sinne des § 4 der Vereinbarung zu beschäftigen, zu beauftragen oder ehrenamtlich 

einzusetzen, von denen er sich zu Beginn und danach in der Regel alle fünf Jahre ein erweitertes 

Führungszeugnis (FZ) nach § 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG hat vorlegen lassen. 

Nähere Infos hierzu bei Heike Schilling(info@elektro-schilling.com) 

5 Antrag zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses  (einfügen) 

6 Beratungsstellen einfügen 

Aktuelle Informationen gibt es auch bei   

http://www.bsj-sw.de/praevention-sexualisierter-gewalt  

 Bündnis für Kinder - gegen Gewalt 

 http://www.buendnis-fuer-kinder.de    

 Kinder stark machen 

www.kinderstarkmachen.de   

 


